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Förderungswerber ( = Grundeigentümer oder Bauberechtigter) 
 
Förderungswerber    (Familien - und Vorname) 

 
Straße, Hausnummer, Top-Nr.    (Wohnadresse) 

 
Telefonnummer   (untertags erreichbar) 

 
Postleitzahl 
 

Wohnortgemeinde E-mail Adresse 

 

 

 
 

KINDERZUSCHUSS  -  
Ansuchen 
nach dem Tiroler Wohnbauförderungsgesetz 1991 (TWFG 1991) 

für ein innerhalb von zehn Jahren nach der Ausstellung der Förderungszusicherung 
geborenes Kind des Förderungswerbers 

vom AMT auszufüllen 

KINDERZUSCHUSS  ................................................................................................................................................  EUR  

 ANGABEN über alle im geförderten Objekt im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen 
sowie über das (Familien)Einkommen: 

FAMILIEN- und VORNAME GEBURTSDATUM FAMILIEN-
STAND 

familienrechtliches 
VERHÄLTNIS zum 
ANSUCHENDEN 

(Förderungswerber) 

BERUF 
(derzeit ausgeübt) 

   
Förderungswerber 

 

     

     

     

     

     

     



 ERKLÄRUNGEN 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass die Nichteinhaltung des TWFG 1991 und der dazu erlassenen Richtlinien oder einer 
im Zusammenhang mit der Einreichung dieses Ansuchens abgegebenen Erklärung den nachträglichen Verlust der 
Förderung bedeutet. In diesem Fall verpflichte ich mich, die ausgezahlten Anteile der Förderung nach § 23 Abs.4 
bzw. § 24 TWFG 1991 zurückzuzahlen. 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass ein Zuschuss nur an begünstigte Personen gewährt wird. Ich erkläre, dass ich zum 
Kreis der begünstigten Personen im Sinne des TWFG 1991 zähle und insbesondere das zur Verfügung stehende 
Familieneinkommen (Jahreszwölftel netto) die nachstehend angeführten Einkommensgrenzen nicht überschreitet: 

 Personenanzahl 1 2 3 4 jede weitere 
 Einkommensgrenze (EUR) 2.400,-- 4.000,-- 4.300,-- 4.600,-- 300,-- mehr 

 Ich erteile meine ausdrückliche Zustimmung, dass das Land (Amt) beim zuständigen Finanzamt, beim Arbeitgeber 
sowie bei sonstigen Stellen wie z.B. Arbeitsamt, Krankenkasse usw. Auskünfte über alle Fragen einholen und 
erhalten kann, die zur Ermittlung des (Familien)Einkommens notwendig sind. 

 Ich erkläre mich einverstanden, dass alle mich betreffenden personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit 
diesem Ansuchens bekannt werden, zur Abwicklung dieses Ansuchens automationsunterstützt verarbeitet und im 
Sinne der Bestimmungen des TWFG 1991 auch weitergegeben werden können. 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass der Zuschuss nur an natürliche oder diesen gleichgestellten Personen gewährt wird, 
die nach dem TWFG 1991 für die Errichtung oder den Ersterwerb eines Eigenheimes (einer Wohnung) in nicht 
verdichteter Bauweise ein Förderungsdarlehen erhalten haben, wenn sich die Anzahl der bei der Berechnung 
des Förderungsdarlehens berücksichtigten Kinder durch die Geburt eines weiteren Kindes des Förderungswerbers 
erhöht. Die Geburt muss innerhalb von 10 Jahren ab dem Datum der Förderungszusicherung erfolgt sein. 

 Das Ansuchen um Gewährung eines Zuschusses muss spätestens ein Jahr nach der Geburt des Kindes bei der 
Einreichstelle (siehe Beilage) eingelangt sein, bei der das Ansuchen auf das Wohnbauförderungsdarlehen 
eingereicht und bewilligt worden ist. 

 ÜBERWEISUNGSAUFTRAG 

Ich ersuche um Überweisung der Förderung(en) auf 
Bank  Bankleitzahl Konto Nr. 

Dieser Überweisungsauftrag ersetzt sämtliche bisher vorgelegten Überweisungsaufträge. 

 UNTERFERTIGUNG durch alle Förderungswerber 

 ...........................................................................................................................................................

  

....................................................................... , am........................................................................ ...........................................................................................................................................................

 Unterschrift(en) 

 ERFORDERLICHE  UNTERLAGEN 

 Geburtsurkunde des weiteren Kindes (in Kopie) 

 Meldebestätigung aller Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben 

 Nachweis des (Familien)Einkommens (auf Verlangen des Landes vorzulegen) 

 


